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Art. 17 Abs. 1 ATSG. Rentenrevision bei Vorliegen eines wirtschaftlichen
Revisionsgrunds. Umfassende Priifung des Rentenanspruchs somit méglich.
Beweistauglichkeit Gutachten. Zulassigkeit der Renteneinstellung aufgrund
anderer medizinischer Beurteilung des leicht verschlechterten
Gesundheitszustandes wird bestatigt (Entscheid des Versicherungsgerichts
des Kantons St. Gallen vom 1. April 2019, IV 2017/117).

Entscheid vom 1. April 2019

Besetzung

Prasidentin Marie Lohrer, Versicherungsrichterinnen

Christiane Gallati Schneider und Marie-Theres Ruegg Haltinner;
Gerichtsschreiberin Felicia Sterren

Geschaftsnr.

IV2017/117

Parteien

A__,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rainer Braun, Oberdorfstrasse 6, Postfach 29,
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gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Rentenrevision (Einstellung; wirtschaftlicher Revisionsgrund)

Sachverhalt

A

A.a A.___ meldete sich am 21. November 1998 wegen Schmerzen in der
Lendenwirbelsdule aufgrund einer Diskusprotrusion sowie Schmerzen im
Schulterbereich und im ganzen Rucken erstmals zum Bezug von IV-Leistungen an (IV-
act. 1).

A.b Dr. med. B.___, Facharzt FMH fir Allgemeinmedizin, berichtete am 3. Februar
1999, als Diagnose bestehe ein Panvertebralsyndrom mit Préavalenz der oberen
Wirbelsdule (BWS und HWS), Fehlstatik (Beckenschiefstand, thorakolumbaler Skoliose,
Hyperkyphose BWS und Hyperlordose der LWS) und muskuléarer Dysbalance. Zudem
lAgen eine diskrete Instabilitdt C4/5 sowie mediane Discusprotrusion L4/5 (radiolog.
Befunde), eine Tendenz zur Fibromyalgie und ein mehrmaliger Verdacht auf CTS vor
(IV-act. 10-2).

A.c Im Gutachten vom 11. Juni 1999 stellte Dr. med. C.___, Facharzt FMH fiir
Physikalische Medizin, Rehabilitation und Rheumatologie, Chefarzt Rheumatologie
Medizinisches Zentrum D.___, folgende Diagnosen: Vertebrales Syndrom bei Fehlstatik
mit Beckenschiefstand, konsekutivem linkskonvexem Beckentiefstand links,
linkskonvexer Skoliose, verstarkter thorakaler Kyphose, radiologisch St. n.
thorakolumbalem Morbus Scheuermann sowie muskulare Dysbalance mit sekundarem

Thoracic-outlet-Syndrom rechts ohne elektrographische Hinweise auf ein
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Carpaltunnelsyndrom. Die Arbeitsfahigkeit betrage aktuell 50% und kénne innerhalb

von einem Jahr auf Uber 70% gesteigert werden (IV-act. 22-13 f.).

A.d Mit Verfigung vom 19. August 1999 sprach die IV-Stelle der Versicherten ab 1.
November 1998 bei einem Invaliditatsgrad von 50% eine halbe Invalidenrente zu. Sie
bezifferte das zumutbare Erwerbseinkommen ohne Behinderung auf Fr. 37'990.--, mit
Behinderung auf Fr. 18'995.-- pro Jahr (IV-act. 24 f.).

A.e In den Jahren 2000, 2004 und 2008 fanden Rentenrevisionen statt. Die [V-Stelle
ging jeweils unverandert von einem Anspruch auf eine halbe Invalidenrente aus (IV-act.
35, 46 und 59). Im Marz 2013 prufte die IV-Stelle, ob ein syndromaler Fall geméass den

Schlussbestimmungen der IVG-Revision 6a vorliege, und verneinte dies (IV-act. 61).

A.f Im November 2013 leitete die IV-Stelle erneut eine Revision ein. Die Versicherte
machte eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes geltend (vgl. IV-act. 62 und
87). Mit Vorbescheid vom 23. April 2014 stellte die IV-Stelle der Versicherten die
Einstellung der Rente und Rickforderung der Leistungen seit 1. Januar 2011 in
Aussicht, weil sie seit 2011 ein rentenausschliessendes Einkommen erziele und dies
nicht gemeldet habe (IV-act. 82). Mit Einwand vom 21. Mai 2014 liess die Versicherte,
vertreten durch Rechtsanwalt Rainer Braun, darum ersuchen, von einer Aufhebung der
Invalidenrente sei abzusehen. Sie habe vorlbergehend — auf Druck der Arbeitgeberin —
Mehrarbeit Gber ihre gesundheitlichen Kréafte hinaus verrichtet. Eventualiter sei der
Versicherten ab Januar 2013 eine Viertelsrente und ab September 2013 wieder eine
halbe Rente zuzusprechen (IV-act. 87). Mit Vorbescheid vom 15. Juli 2015 hielt die IV-
Stelle an ihrem bisherigen Entscheid fest (IV-act. 126). Die Versicherte liess am 26.
August 2015 Einwand erheben (IV-act. 129). Am 10. Méarz 2016 gab die IV-Stelle eine
polydisziplindre Abklarung bei der Medizinischen Gutachtenzentrum Region St. Gallen
GmbH (MGSGQG) in Auftrag (IV-act. 138).

A.g Im Gutachten vom 4. Juli 2016 nannte die MGSG folgende Diagnose mit
Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit: Pseudolumboischialgie beidseits bei
Diskushernien L3 bis S1 mit Spondylarthrosen speziell L4/5 und massiger
Spinalkanalstenose L1 bis 5 ohne Myelonkompression. Als Diagnosen ohne

Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit zahlte sie ein Cervicovertebralsyndrom bei
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Diskushernien C3 bis 7 mit leichter Spinalkanalstenose C5/6 ohne Myelonkompression,
eine Hemihypasthesie der rechten Kérperhélfte ohne Hinweis flir eine neurologische
Erklarung, eventuell nichtorganischer Genese im Sinne einer somatoformen
Schmerzstérung, Spannungskopfschmerzen sowie Migranekopfschmerzen, eine
arterielle Hypertonie, eine Rhinoconjunctivitis allergica und einen Nikotinabusus auf.
Die Arbeitsfahigkeit in der angestammten Tatigkeit als Kassierin betrage seit
September 2013 70% bei voller Stundenprasenz. In einer leidensadaptierten Tatigkeit
bestehe eine Arbeitsfahigkeit von 100% (IV-act. 146-62). Mit Vorbescheid vom 13.
Dezember 2016 sah die IV-Stelle die Riickforderung der seit 1. Januar 2011 erbrachten
Leistungen und die Aufhebung der Invalidenrente vor (IV-act. 152). Dagegen liess die
Versicherte am 31. Januar 2017 Einwand erheben (IV-act. 153).

A.h Mit Verfigung vom 23. Februar 2017 hob die IV-Stelle die Rente per 31. Méarz 2017
auf. Zur Begriindung erkléarte sie, ein wirtschaftlicher Revisionsgrund sei ausgewiesen
und erlaube eine umfassende Prifung des Rentenanspruchs. Im Rahmen der
Rentenrevision vom November 2013 habe die I1V-Stelle festgestellt, dass die
Versicherte seit 2011 ein rententangierendes Einkommen bei der E.___ AG erzielt, die
IV-Stelle aber nicht informiert habe. Aufgrund dieses Einkommens sei im Jahr 2011 ein
IV-Grad von 30%, 2012 ein IV-Grad von 27% und 2013 ein IV-Grad von 38% ermittelt
worden. Im polydisziplindren Gutachten des MGSG sei eine Arbeitsfahigkeit als
Kassiererin von 70%, in einer leidensadaptierten Tatigkeit von 100% seit spatestens
September 2013 ermittelt worden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Versicherte
Uber eine Zeitperiode von drei Jahren Uber das zumutbare Mass hinaus gearbeitet

habe. Es bestehe kein Rentenanspruch mehr (IV-act. 155).

B.

B.a Gegen die Verfigung vom 23. Februar 2017 richtet sich die Beschwerde vom 16.
Marz 2017. Die Beschwerdefuhrerin lasst darin unter Kosten- und
Entschadigungsfolgen die Aufhebung der angefochtenen Verfligung beantragen. Ihr
Gesundheitszustand habe sich im September 2013 aufgrund starker Schmerzen in der
Lendenwirbelsaule verschlechtert. Dr. B.__ sei ebenfalls von einem verschlechterten
Gesundheitszustand ausgegangen. Die seit 2002 bekannten lumbalen

Rickenschmerzen hétten seit Herbst 2013 eine neue Qualitdt angenommen. Es fehle
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sowohl an einem medizinischen als auch an einem wirtschaftlichen Revisionsgrund.
Ihre Einkommensverhaltnisse hatten sich seit 2011 nicht wesentlich und dauerhaft
verandert. An der damaligen Stelle sei bei einem garantierten Wocheneinsatz von 20%
vereinbart gewesen, dass sich die wdchentliche Arbeitszeit als Aushilfeverkauferin nach
den betrieblichen Bedurfnissen richte und vom Vorgesetzten festgelegt werde. Ab dem
Jahr 2011 habe der Arbeitgeberin Personal gefehlt. Zudem habe die
Beschwerdeflihrerin einen neuen Vorgesetzten erhalten. Dieser habe auf ihre
gesundheitlichen Einschréankungen keine Ricksicht genommen und sie mit
kurzfristigen Arbeitseinteilungen vor vollendete Tatsachen gestellt. Da sie ihre Stelle
nicht habe verlieren wollen, habe sie sich nicht getraut, ernsthaft zu opponieren. Die
Mehrarbeit habe die Grenze des Zumutbaren Uberschritten, was vom Hausarzt am 30.
April 2013 auch moniert worden sei. Im September 2013 habe sich die gesundheitliche
Uberforderung geracht, ihr Gesundheitszustand habe sich aufgrund der Mehrarbeit
verschlechtert. Nach einer ldngeren krankheitsbedingten Abwesenheit habe die
Arbeitgeberin dann auf die gesundheitlichen Leistungsgrenzen der Beschwerdefiihrerin
Rulcksicht genommen. Ab September 2013 habe sie in etwa wieder mit dem gleichen
Pensum wie im Jahr 2010 gearbeitet. Das Erwerbseinkommen sei Uber das ganze Jahr
2013 zurlickgegangen und habe ab September wieder der effektiven Leistungsféhigkeit
und den Verhaltnissen, wie sie bis ins Jahr 2010 vorgelegen hatten, entsprochen.
Selbst wenn ein wirtschaftlicher Revisionsgrund gegeben wére, geniige das Gutachten
der MGSG nicht, um ihre Leistungsfahigkeit zu beurteilen. Insbesondere sei nicht
ersichtlich, dass das Gutachten in Kenntnis und in Auseinandersetzung mit sdmtlichen
Vorakten abgegeben worden sei. Das Gutachten sei zudem nicht schliissig. Nach der
Evaluation der funktionellen Leistungsfahigkeit sei ihr die teilzeitige Arbeit als
Kassiererin zu 50% zumutbar. Im orthopadischen Teilgutachten und in der
Gesamtbeurteilung werde demgegenulber ohne Begriindung von einer Arbeitsfahigkeit
bei voller Stundenprasenz von 70% ausgegangen. Das Gutachten sei auch nicht
vollstandig bzw. aktuell. Seit ungefahr einem Jahr leide sie an Schwindelbeschwerden,
welche von August bis November 2016 zu Arbeitsunfahigkeiten gefuhrt hatten. Unter
entsprechender Behandlung hétten sich die Beschwerden nun gebessert. Zudem sei
eine psychiatrische Abklarung durchgefiihrt worden (act. G1).

B.b Mit Beschwerdeantwort vom 26. April 2017 beantragt die Beschwerdegegnerin die

Abweisung der Beschwerde. Die Rente sei nicht nur anzupassen, wenn sich der
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Gesundheitszustand verandert habe, sondern auch dann, wenn sich die erwerblichen
Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich
verandert hatten. Dann sei der Rentenanspruch umfassend zu prifen. Es stehe fest,
dass die Beschwerdeflhrerin ihr Erwerbseinkommen von Fr. 21'510.-- (hochgerechnet
auf ein Jahr) im Jahr 2010 auf Fr. 37'034.-- im Jahr 2011, bzw. Fr. 38'147.-- im Jahr
2012 und Fr. 33'070.-- im Jahr 2013 gesteigert habe. Zudem habe sie geméass dem
Fragebogen flir Arbeitgebende vom 17. Dezember 2013 pro Woche 23 bis 25 Stunden
gearbeitet, also mehr als die Hélfte des Vollzeitpensums von 42 Stunden pro Woche
am damaligen Arbeitsplatz. Demnach sei ein wirtschaftlicher Revisionsgrund gegeben.
Es sei nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeflhrerin ab Januar 2011 Uber das
Zumutbare hinaus gearbeitet habe. Dr. B.___ begriinde seine Einschatzung nicht.
Behandelnde Arzte wiirden liberwiegend zugunsten ihrer Patienten aussagen. Es gebe
keine Hinweise, dass die Beschwerdeflihrerin ab Januar 2014 nicht weiterhin ein
rentenausschliessendes Einkommen hétte erzielen kénnen. Das MGSG-Gutachten sei
schlUssig, die Rugen der Beschwerdeflhrerin seien dagegen nicht stichhaltig. Es treffe
nicht zu, dass der Beschwerdeflhrerin anlasslich der Evaluation der funktionellen
Leistungsfahigkeit bei der MGSG lediglich eine Arbeitsfahigkeit von 50% als
Kassiererin attestiert worden sei. Vielmehr sei festgehalten worden, dass eine solche
Tatigkeit nicht vollzeitig zumutbar sei. Im Ubrigen sei einzig die Arbeitsfahigkeit in einer
zumutbaren Tatigkeit relevant. Diesbezlglich werde im MGSG-Gutachten durchgehend

eine volle Arbeitsfahigkeit attestiert (act. G4).

B.c Mit Replik vom 15. Mai 2017 tut die Beschwerdeflhrerin dar, die
Beschwerdegegnerin habe nicht begriindet, dass sich die Einkommensverhaltnisse
dauerhaft verandert hatten. Dass ihre seinerzeitige Mehrarbeit die Grenzen der
Zumutbarkeit Uberschritten hatten, werde nicht nur vom Hausarzt moniert, vielmehr
habe sie auch zu einer Exazerbation der Beschwerden und einer langeren
krankheitsbedingten Abwesenheit geflhrt. Dies werde durch die darauf eingeleiteten
Abklarungen am Kantonsspital St. Gallen und am Spital in F.___ bestatigt. Es liege kein
wirtschaftlicher Revisionsgrund vor. Die Gutachter hatten sich jedenfalls nicht mit den
vollstdndigen Vorakten auseinandergesetzt. Das MGSG-Gutachten beinhalte eine
ausfuhrliche Evaluation der funktionellen Leistungsfahigkeit. Diese habe keine
Symptomausweitung und ein gutes Leistungsverhalten ergeben. Die Evaluation

bestatige, dass der Beschwerdeflhrerin die Arbeit als Kassierin zu 50% zumutbar sei.
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Warum das Gutachten dann in der gleichen Tatigkeit von einer Arbeitsfahigkeit von

70% ausgehe, werde nicht begriindet (act. G6).

Erwagungen

1.1 Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Anderung in den tatséchlichen
Verhéltnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditdtsgrad und
damit den Anspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente bei einer wesentlichen
Anderung des Gesundheitszustandes oder der erwerblichen Auswirkungen des an sich
gleich gebliebenen Gesundheitszustandes revidierbar. Kann eine rentenberechtigte
Person neu ein Erwerbseinkommen erzielen oder ein bestehendes Erwerbseinkommen
erhdhen, so wird die Rente dann im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) revidiert, wenn
die Einkommensverbesserung jahrlich mehr als Fr. 1'500.-- betragt (Art. 31 des
Bundesgesetzes Uber die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]), wobei
teuerungsbedingte Einkommensverbesserungen nicht zu bertcksichtigen sind (vgl. Art.
86ter der Verordnung Uber die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Eine
Verbesserung der Erwerbsfahigkeit oder der Fahigkeit, sich im Aufgabenbereich zu
betétigen, ist fur die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an
zu berlcksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich
langere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berticksichtigen, nachdem sie ohne
wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin
andauern wird (Art. 88a Abs. 1 IVV). Die bloss unterschiedliche Beurteilung der
Auswirkungen eines im Wesentlichen unverandert gebliebenen Gesundheitszustandes
auf die Arbeitsfahigkeit stellt hingegen keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs.
1 ATSG dar (Urteile des Bundesgerichts vom 17. Januar 2008, 9C_552/2007, E. 3.1.2;
vom 12. Januar 2010, 9C_798/2009, E. 3.1; vom 27. Mai 2010, 8C_972/2009, E. 3.2;
BGE 112 V 371 E. 2b, mit weiteren Hinweisen).

1.2 Das Invalideneinkommen kann sich verandern, weil die bisher als zumutbar
bezeichnete Tiatigkeit aufgrund von strukturellen Anderungen des (ausgeglichenen)

Arbeitsmarkts nicht mehr ausgetibt werden kann oder weil sich das tatséachlich erzielte
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Erwerbseinkommen erhéht oder verringert hat. Eine Anpassung kann auch erfolgen,
wenn sich bei einem an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustand die erwerblichen
Auswirkungen geandert haben (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Bern/St. Gallen/Zlrich
2015, 3. Auflage, Art. 17 N 32 und 36). Ist eine anspruchserhebliche Anderung des
Sachverhalts nicht mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt, bleibt es nach dem
Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtszustand (Urteil des
Bundesgerichts vom 16. Juni 2014, 9C_273/2014, E. 3.1.1).

1.3 Zeitlicher Ausgangspunkt fiir die Beurteilung einer anspruchserheblichen Anderung
des Invaliditatsgrads ist bei der Priifung eines Gesuchs um Erh6hung der Rente wie
auch bei der Prifung einer Rentenanpassung von Amtes wegen die letzte
rechtskraftige Verfligung, welche auf einer materiellen Prifung des Rentenanspruchs
mit rechtskonformer Sachverhaltsabklarung, Beweiswirdigung und Durchfiihrung eines
Einkommensvergleichs beruht. Relevant ist mithin die letzte anspruchséndernde
Verfiigung. Verfligungen, welche eine laufende Rente bloss bestéatigen, sind
demgegenuber revisionsrechtlich unbeachtlich (BGE 133 V 108 E. 4.1 und 5.4). Ob eine
revisionsbegriindende Anderung eingetreten ist, beurteilt sich also durch Vergleich des
Sachverhalts, wie er im Zeitpunkt der letzten (der versicherten Person er6ffneten)
rechtskraftigen Verflgung bestand, welche auf einer materiellen Prifung des
Rentenanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklarung, Beweiswirdigung und
Durchfiihrung eines Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten fiir eine Anderung in
den erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustands) beruht (BGE 133 V 108),
mit demjenigen zur Zeit der streitigen Neubeurteilung (BGE 130 V 351 E. 3.5.2; BGE
125V 369 E. 2).

1.4 Wenn ein Revisionsgrund gegeben ist, pruft die Verwaltung den Rentenanspruch in
tatséchlicher und rechtlicher Hinsicht umfassend ("allseitig"), wobei keine Bindung an
frlhere Beurteilungen besteht. Es ist nicht erforderlich, dass gerade die gednderte
Tatsache zu einer Neufestsetzung der Invalidenrente flhrt; vielmehr kann sich bei der
allseitigen Prifung des Rentenanspruchs ergeben, dass ein anderes Anspruchselement
zu einer Herauf-, Herabsetzung oder Aufhebung der Invalidenrente fuhrt (Urteil des
Bundesgerichts vom 21. Oktober 2014, 9C_378/2014, E. 4.2 mit Hinweisen).
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2.1 Ausgangspunkt fiir die Beurteilung einer anspruchserheblichen Anderung des
Invaliditatsgrads ist vorliegend die Verfigung vom 19. August 1999 (IV-act. 24 f.), da
anlasslich der Rentenrevisionen keine umfassende materielle Priifung des
Rentenanspruchs stattgefunden hatte (vgl. IV-act. 35, 46, 59 und 61). Nachdem die IV-
Stelle die vorliegende Rentenrevision im November 2013 eingeleitet hat, ist zu prifen,
ob zu jenem Zeitpunkt bzw. bis zum Erlass der Revisionsverfligung am 23. Februar

2017 im Vergleich zum August 1999 eine rentenrelevante
Anderung eingetreten war.

2.2 Die Verfigung vom 19. August 1999 ging von einem Invalideneinkommen von Fr.
18'995.-- aus (IV-act. 24 f.). Bis Ende 2010 entsprach dies auch in etwa dem
tatsachlich erzielten Erwerbseinkommen der Beschwerdefihrerin. Unstreitig vermochte
die Beschwerdefuhrerin durch Mehrarbeit im Jahr 2011 ein Einkommen von Fr.
37'034.--, im Jahr 2012 von Fr. 38'147.-- und im Jahr 2013 von Fr. 33'070.-- zu
erzielen (vgl. IV-act. 149). Dabei handelt es sich zweifellos um eine wesentliche
Anderung in den tatsachlichen Verhaltnissen seit Zusprechung der Rente, zumal das
Einkommen damit gegenuber den letzten zwdlf Jahren — und insbesondere gegenlber
dem in der Verfigung vom 19. August 1999 angegebenen Invalideneinkommen —
deutlich héher ausgefallen ist. So arbeitete die Beschwerdeflihrerin im Jahr 2011 1'541
Stunden und im Jahr 2012 1'589 Stunden, was bei 46 Arbeitswochen und einer
betriebsitblichen Arbeitszeit von 42 Stunden pro Woche fiir ein volles Pensum (= 1'932
Stunden / Jahr) einem Pensum von etwa 80% entsprach (vgl. IV-act. 68). Sowohl das
Invalideneinkommen wie auch das Arbeitspensum hatten sich in jenem Zeitraum also
markant erhdéht, womit sich die erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustands

zumindest vortbergehend signifikant verandert haben.

2.3 Die Beschwerdeflhrerin macht geltend, dass sie von 2011 bis 2013 unter Druck
des Vorgesetzten wegen Personalmangels tUber die Grenzen des Zumutbaren
gearbeitet habe aus Angst, andernfalls ihre Arbeitsstelle zu verlieren. lhr
Gesundheitszustand habe sich deshalb im September 2013 verschlechtert, und eine
langere Arbeitsunfahigkeit sei eingetreten. Sie stitzt sich dabei auf eine Bestatigung
ihres Hausarztes vom 30. April 2013 (IV-act. 87 - 6) sowie auf nicht ndher bezeichnete

Berichte des Kantonsspitals St. Gallen und des Spitals F.___.
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2.4 Die Bestatigung des Hausarztes vom 30. April 2013 halt indes lediglich fest, dass
die Beschwerdeflhrerin unter chronischen Rlckenbeschwerden leide und seit 1998
eine IV-Rente erhalte. Aus medizinischer Sicht sei eine Arbeitsfahigkeit von mehr als
50% nicht mdglich. Aus gesundheitlichen Griinden sei es wichtig, dass dieses
Arbeitspensum nicht Uberschritten werde. Der Hausarzt dusserte sich in dieser
Bestatigung also nicht ausdriicklich zum seit 2011 ausgelbten Arbeitspensum der
Beschwerdefihrerin. Ins-besondere schrieb er nicht, dass sich der
Gesundheitszustand der Beschwerdefiihrerin durch die Mehrarbeit seit 2011
verschlechtert habe. Auch fehlen arztliche Atteste Uber krankheitsbedingte
Arbeitsausfalle zwischen 2011 und dem 30. April 2013. Der Bestéatigung des
Hausarztes ist somit lediglich zu entnehmen, dass die Beschwerdeflihrerin sich ab
Frihling 2013 bemuht hat, ihr Arbeitspensum wieder auf 50% oder weniger zu
reduzieren. Dass sie zwischen 2011 und 2013 Uber die Grenzen des Zumutbaren
gearbeitet hatte, ergibt sich daraus hingegen nicht. Im Verlaufsbericht vom 11.
Dezember 2013 schrieb der Hausarzt, die schon seit 2002 bekannten lumbalen
Rlickenschmerzen hatten im Herbst 2013 eine neue Qualitat angenommen und seien
damit ab September 2013 relevant geworden (IV-act. 69-1 f.). Daraus ist e contrario zu
schliessen, dass sich die lumbalen Rickenschmerzen von 2011 bis Sommer 2013 nicht
verschlimmert hatten. Die Beschwerdefiihrerin konnte also soweit ersichtlich von 2011
bis Sommer 2013 ohne Verschlechterung des Gesundheitszustandes erhebliche
Mehrarbeit leisten. Im Verlaufsbericht vom 22. Juni 2014 erklarte der Hausarzt, aus
medizinischer Sicht sei der Zustand im Vergleich zum Vorjahr schlechter geworden,
schrénkte dies aber sogleich durch den Zusatz "wenn auch nur minim" ein (IV-act.
96-2).

2.5 Im Bericht des Kantonsspitals St. Gallen vom 4. November 2013 werden keine
Angaben zur Arbeitsfahigkeit der Beschwerdefiihrerin gemacht (IV-act. 69-5). Im
Beiblatt zum Arztbericht vom 9. Januar 2014 wird lediglich erwahnt, die Schmerzen
seien so stark, dass die Arbeitstatigkeit eingeschrankt sei. Die Leistungsfahigkeit sei
schmerzbedingt vermindert. Man misse langsam anfangen. Die bisherige Tatigkeit
werde aber als zumutbar angeschaut. Die Arbeitsfahigkeit am bisherigen Arbeitsplatz
kénne verbessert werden (IV-act. 71). Es finden sich mithin auch in diesen Dokumenten
keine Hinweise darauf, dass die Beschwerdeflhrerin von 2011 bis 2013 tber die

Grenzen des Zumutbaren gearbeitet hatte.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 10/16



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

2.6 Nach dem Gesagten hatte die wahrend der Jahre 2011 bis 2013 geleistete
Mehrarbeit keine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zur Folge. Es ist auch
nicht ausgewiesen, dass die Beschwerdefuhrerin wahrend dieser Zeit Uber die Grenzen
des Zumutbaren hinaus gearbeitet hatte. Angesichts des langen Zeitraums von rund
drei Jahren erscheint das auch nicht glaubhaft. Ware die Mehrarbeit der
Beschwerdeflhrerin nicht zumutbar gewesen, so ware sie bereits 2011 nicht in der
Lage gewesen, das erhdhte Pensum zu bewaéltigen, und ware schon damals
gesundheitsbedingt ausgefallen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die
Beschwerdefiihrerin im Rahmen einer zumutbaren Selbsteingliederung ihre Invaliditat
von 2011 bis 2013 verringerte und sich die erwerblichen Auswirkungen des gleich

gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verandert hatten.

2.7 Als Folge davon liegt ein wirtschaftlicher Revisionsgrund vor. Die
Beschwerdegegnerin hat somit zu Recht eine allseitige Prifung des Rentenanspruchs

veranlasst.

3.1 Die Beschwerdeflhrerin rligt, das MGSG-Gutachten sei mangelhaft, sodass darauf
nicht abgestellt werden kénne und stattdessen die Einschatzung der behandelnden
Arzte heranzuziehen sei. Es ist daher zu prifen, ob das Gutachten der MGSG die
gesetzlichen Anforderungen erflllt und eine rechtsgenigliche Beurteilung der

Arbeitsfahigkeit der Beschwerdefihrerin erlaubt.

3.2 Um den Invaliditdtsgrad bemessen zu kdnnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und
gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfligung zu stellen haben. Aufgabe des
Arztes oder der Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung
zu nehmen, in welchem Umfang und beztiglich welcher Tatigkeiten die versicherte
Person arbeitsunfahig ist. Im Weiteren sind die arztlichen Auskinfte eine wichtige
Grundlage fur die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten
Person noch zugemutet werden kénnen (BGE 125 V 256 E. 4 mit Hinweisen).
Grundsatzlich ist es der Gutachterperson Uberlassen, tber Art und Umfang der

aufgrund der konkreten Fragestellung erforderlichen Untersuchungen zu befinden.
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Aufgabe des Versicherers und des Sozialversicherungsgerichts ist es alsdann, das
Gutachten bei der Beweiswurdigung unter anderem darauf zu prifen, ob es fir die
streitigen Belange umfassend ist und auf allseitigen Untersuchungen beruht (BGE 134
V 231 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts vom 23. Mai 2014, 8C_96/2014, E. 4.3).

3.3 In beweisrechtlicher Hinsicht gilt im Sozialversicherungsrecht der Grundsatz der
freien Beweiswurdigung. Danach haben die urteilenden Instanzen die Beweise frei, d.h.
ohne Bindung an férmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemass zu
wurdigen. Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der
Bericht fur die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht,
die geklagten Beschwerden berlcksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese)
abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhénge und in
der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen
des Experten begriindet sind (BGE 125 V 351 E. 3a mit Hinweisen).

3.4 Die Beschwerdeflhrerin rligt, das Gutachten habe sich nicht mit samtlichen
Vorakten auseinandergesetzt. Die darin erwahnten Aktenauszlge seien unvollstandig.
Es fehlten die Abklarungen an der Klinik fir Neurochirurgie und Orthopé&die des
Kantonsspitals St. Gallen im September / Oktober 2013, am Spital F.___ vom
Dezember 2013, an der Radiologie des Kantonsspitals St. Gallen vom Februar 2014
und an der G.___. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich das Gutachten auf die von der
Beschwerdegegnerin gelieferten Unterlagen, insbesondere auf alle der IV-Stelle St.
Gallen bis zum 10.03.2016 eingereichten Unterlagen stutzt (vgl. IV-act. 146-1, 25 und
42). In den IV-Akten sind die von der Beschwerdefuhrerin aufgezahlten Akten
vorhanden (vgl. insbesondere IV-act. 69, 87, 94, 96, 109 und 117). Dass die Gutachter
vorrangig die Unterlagen zur ersten Rentenverfligung sowie die neueren Berichte
erwahnten, ist nicht zu beanstanden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Gutachter
relevante medizinische Unterlagen oder Diagnosen aus den Vorakten ignoriert hatten
oder sich mit wesentlichen gesundheitlichen Einschrankungen der Beschwerdeflihrerin

nicht auseinandergesetzt hatten.

3.5 Die Beschwerdeflihrerin bringt sodann vor, das Gutachten sei nicht schlissig, da
ihr gemass der Evaluation der funktionellen Leistungsféhigkeit die teilzeitige Arbeit als

Kassiererin zu 50% zumutbar sei, im orthopadischen Teilgutachten und in der
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Gesamtbeurteilung demgegeniber eine Arbeitsfahigkeit von 70% bei voller
Stundenprasenz attestiert werde. Die Abweichung werde nicht begriindet. Im
Gutachten heisst es zur Zumutbarkeit fur die berufliche Tatigkeit als Kassiererin aus
funktioneller Sicht: "Die teilzeitige Arbeit als Kassiererin zu 50% ist zumutbar. Eine
vollzeitig sitzende Tatigkeit ist nicht vollumfanglich zumutbar. Zusatzliche Pausen sind
bei einer hauptsachlich sitzenden Tatigkeit erforderlich." Weiter heisst es, bei Zunahme
der Beschwerden oder Kumulation der verschiedenen Belastungsfaktoren sei eine
Reduktion der zeitlichen Arbeitsbelastung pro Tag in Form vermehrter Pausen
erforderlich (IV-act. 146-11 und 13). Aus der Evaluation der funktionellen
Leistungsféahigkeit geht mithin hervor, dass die Tatigkeit, welche die
Beschwerdeflhrerin zum Zeitpunkt der Begutachtung in einem maximal 50%-Pensum
ausubte, ihr in diesem Umfang tatsachlich zumutbar sei, wohingegen ein 100%-
Pensum nicht zumutbar wére. In welchem Beschéftigungsumfang die Tatigkeit maximal
mdglich wére, wird hingegen in diesem Teil des Gutachtens nicht explizit erldutert. Es
kann daraus aber nicht abgeleitet werden, dass die Evaluation der funktionellen
Leistungsfahigkeit die Zumutbarkeit der beruflichen Téatigkeit als Kassiererin auf 50%
begrenzen wollte. Andernfalls liessen sich die Ausfuhrungen, eine vollzeitig sitzende
Téatigkeit sei nicht vollumfanglich zumutbar bzw. bei Zunahme der Beschwerden oder
Kumulation der verschiedenen Belastungsfaktoren (Hantieren von Gewichten,
Vorneigen und Rotation im Ricken) sei eine Reduktion in Form vermehrter Pausen
erforderlich, nicht erklaren. Insofern besteht kein inhaltlicher Widerspruch zwischen der
Evaluation der funktionellen Leistungsfahigkeit und dem orthop&dischen Gutachten

bzw. dem Gesamtgutachten.

3.6 Im Rahmen der Evaluation der funktionellen Leistungsféahigkeit wird festgehalten,
dass der Beschwerdeflihrerin Heben, Tragen, Uber Schulterhéhe Arbeiten, vorgeneigt
Stehen oder Sitzen, Rotation, Kriechen, Knien, Hocken, Kniebeugen, sowie Treppen
und Leitern Steigen grundsatzlich mdglich seien (IV-act. 146-12 f.). Deshalb wird ihre
Arbeitsfahigkeit in der Tatigkeit als Kassiererin im Gutachten bejaht. Wegen der
haufigen Rotationsbewegungen als Kassiererin wird ihr ein vermehrter Pausenbedarf
zugebilligt, sodass das Gutachten der Beschwerdefiihrerin eine Arbeitsféhigkeit von
70% bei voller Stundenpréasenz in der zuletzt ausgeubten Tétigkeit attestiert (vgl. IV-
act. 146-62). Im orthopadischen Teil des Gutachtens wird bestéatigt, dass sich der

Befund seit 1999 insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsiule verschlechtert habe
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(IV-act. 146-22). Das Gutachten von Dr. C.___ vom 11. Juni 1999 wird hingegen als
nicht nachvollziehbar beurteilt. Die Diagnose thoracic outlet-Syndrom sei eine
Vermutung und nirgends korrekt nachgewiesen. Es werde nicht dargelegt, weshalb die
Arbeitsfahigkeit aufgrund der unklaren Diagnose eingeschrankt sein solle. Es werde
auch keine genaue Arbeitsfahigkeit festgelegt, sondern von "Uber 70%" gesprochen.
Weshalb adaptierte Tatigkeiten nur zu Uber 70% zumutbar sein sollten, werde nicht
erklart und sei auch nicht nachvollziehbar (IV-act. 146-21). Das Gutachten des MGSG
ist demnach betreffend Arbeitsfahigkeit in der zuletzt ausgelibten Tatigkeit
nachvollziehbar und setzt sich mit den Vorakten, insbesondere dem friiheren
Gutachten, auseinander. Es begriindet hinreichend, weshalb der Beschwerdeflihrerin
ein Arbeitspensum von 70 bzw. 100% zumutbar ist. Das Gutachten erscheint nach
dem Gesagten in diesem Punkt schliissig. Im Ubrigen sei angemerkt, dass sich bereits
aus dem Gutachten von Dr. C.___ ergibt, eine 50% ubersteigende Arbeitsfahigkeit sei
mdglich, da die Einschrankung der Arbeitsfahigkeit sich insbesondere aus einer
muskularen Dysbalance ergebe, welche durch regelmassiges gezieltes Training innert
sechs bis zwoIf Monaten verbessert werden kdnne (IV-act. 22-13 f.). Die Einschatzung
gemaéss friherem Gutachten divergiert mithin nicht stark von jener geméss MGSG-

Gutachten.

3.7 Psychische Leiden werden in den Akten nur sehr wenige Male und am Rande
erwahnt. In einem Arztbericht des Kantonsspitals St. Gallen vom 4. November 2013
wird eine "psychische mittelgradige depressive Episode" erwdhnt, jedoch lediglich
unter der persoénlichen Anamnese (IV-act. 69-5). Hingegen findet sich kein Arztbericht
mit der Diagnose einer depressiven Episode. Am 15. Februar 2016 schrieb der
Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin das polydisziplindre Gutachten betreffend:
"Ob der Fachbereich Psychiatrie dabei tatsdchlich notwendig ist, muss ich Ihnen
Uberlassen. Bisher standen keine entsprechenden Beschwerden zur Diskussion" (V-
act. 135). Psychische Leiden mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit wurden demnach
weder von der Beschwerdefiihrerin noch von den behandelnden Arzten geltend
gemacht. Erst im Arztbericht vom 26. Januar 2017 von Dr. med. H.___, Fachéarztin FMH
fur Allgemeine Innere Medizin, wird eine phobische Komponente und Angststérung mit
Bezug auf den Schwindel erwéhnt (vgl. IV-act. 153-4 f.). Die Beschwerdefihrerin
brachte in der Beschwerde vom 16. Mérz 2017 vor, es sei eine psychiatrische

Abklarung bei Dr. I.___ durchgefihrt worden (act. G1). Was diese Abklarung ergeben
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hat, wird indes nicht erwahnt. Auch fehlen diesbezlglich Arztberichte. Es ist daher
anzunehmen, dass diese Abklarung keine erhebliche und dauernde Beeintrachtigung
der Arbeitsfahigkeit aus psychischen Griinden ergeben hat. Sollte sich der psychische
Gesundheitszustand der Beschwerdefihrerin nach der Verfligung vom 23. Februar
2017 wesentlich verschlechtert haben (woflr sich in den Akten keine Hinweise finden),
wére dies allenfalls im Rahmen einer erneuten Anmeldung zu prifen. Das Gutachten ist

in dieser Hinsicht (psychiatrischer Teil) jedenfalls nicht zu beanstanden.

3.8 Die Schwindelsymptome werden im Gutachten im Zusammenhang mit den
Schulter-/ Nackenschmerzen und Kopfschmerzen erwéhnt (vgl. IV-act. 146-45).
Weitere Abklarungen dazu fehlen. Die Beschwerdeflihrerin hat erst mit Stellungnahme
vom 31. Januar 2017 diverse Berichte eingereicht, die den offenbar seit ungefahr
Dezember 2015 auftretenden Schwindel betreffen (IV-act. 153). Untersucht wurde unter
anderem ein Zusammenhang mit dem Blutdruck, dem Nikotinkonsum, dem
Gleichgewichtsorgan, der muskuléren Verspannung bzw. den Kopfschmerzen, einem
Wechsel in der Medikation oder einer psychischen Ursache. Eine eindeutige
somatische Ursache wurde aber soweit ersichtlich nicht gefunden (vgl. IV-act. 153-4
ff.). Zu einer Arbeitsunfahigkeit hat dieser Schwindel nur in den Monaten August bis
November 2016 gefuhrt. Die Beschwerdefuhrerin gibt zudem an, dass sich die
Beschwerden unter entsprechender Behandlung gebessert hatten (act. G1 S. 8). Damit
liegen keine Hinweise einer eigenstandigen, dauerhaften Erkrankung vor, die als
zusatzliche Diagnose mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit hatte in die Begutachtung
einfliessen mussen. Es ist daher nicht Uberwiegend wahrscheinlich, dass weitere
gutachterliche Untersuchungen oder Ausfuhrungen betreffend Schwindel zu einem

anderen Ergebnis geflhrt hatten.

3.9 Zusammenfassend bestehen keine erheblichen Zweifel an dem auf umfassenden
Untersuchungen beruhenden, in Kenntnis der vollstédndigen Aktenlage und in
Berlcksichtigung des gesamten Leidensbildes ergangenen Gutachten der MGSG. Es
ist schllssig und nachvollziehbar, sodass darauf abzustellen ist. Somit ist die
Beschwerdefihrerin in einer adaptierten Tatigkeit als zu 100% arbeitsfahig zu

betrachten, sodass kein Rentenanspruch mehr besteht.
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Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhéngig vom
Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG).
Eine Gerichtsgebuhr von Fr. 600.-- erscheint in der vorliegend zu beurteilenden
Angelegenheit als angemessen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist sie
vollumfanglich der Beschwerdeflihrerin aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 600.-- ist ihr daran anzurechnen. Ausgangsgemass hat die Beschwerdefiihrerin

keinen Anspruch auf eine Parteientschadigung.

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Die Beschwerdeflhrerin bezahlt eine Gerichtsgebuhr von Fr. 600.--. Der geleistete

Kostenvorschuss wird angerechnet.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 16/16



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 01.04.2019
	Art. 17 Abs. 1 ATSG. Rentenrevision bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Revisionsgrunds. Umfassende Prüfung des Rentenanspruchs somit möglich. Beweistauglichkeit Gutachten. Zulässigkeit der Renteneinstellung aufgrund anderer medizinischer Beurteilung des leicht verschlechterten Gesundheitszustandes wird bestätigt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 1. April 2019, IV 2017/117).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


